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S10N rückten anderem dıe nüchternen und sachlichen Korrekturen arl Georg
Zinns einıge der rhetorischen Übertreibungen (3:S zurecht. Bıs „1N uUuLNsSseICI Gesellschaftt

Prämien für den freiwillıgen Verzicht autf Arbeıt gezahlt“ werden (AU 136), werden
also wohl och eın Paatl Jahrhunderte 1Ns Land gehen. In den Vortragen und anschlie-
Kenden Diskussionen dieses Symposiums hat sıch eın emerkenswerter Onsens
den Teilnehmern darüber ergeben, W as mögliche Auswege AaUs der Kriıse der Arbeıt se1n
könnten. Dieser ONnsens wurde uch VO den Herausgebern 1n ıhrer Eınleitung festge-
halten (AU Zum eiınen wiırd daraut ankommen nıcht 11LUTr 1n Sonntagspredig-
En rwerbsarbeit 1im Gegenüber anderen Formen VO Arbeıit und Arbeit 1mM (ses
genüber anderen Formen des Tätıgseins in eıne NEUC Balance bringen. Zum
anderen wırd die Kriıse der Erwerbsarbeit langfristig L1UTE mMi1t Hılte VO Arbeıtszeıtver-
kürzungen (begleitet eventuell VO eiıner breıiteren Beteiligung Produktivvermögen)
überwindbar se1n. Im Sınne einer Humanısıerung der Arbeıt wırd CS wichtig bleiben, 1n
der Gestaltung der Arbeıt der Vieltalt menschlicher Bedürtfnisse, die 1n ihr ertüllt W -

den wollen, Rechnung tragen.
FEınes der wichtigsten Ergebnisse der ersten beiden Symposıen scheint mır se1n,

da‘ deutlich wurde, welch zentrale Rolle Dialogbereitschaft aut dem Weg ylobaler
Solidarıtät spielt. Dıe Bedeutung des Dialogs rückte sıch eLIWwa aUus in der Forderung,
unterdrückten Kulturen den Freiraum geben, den sS1e benöti C: umm überhaupt erst

als Gesprächspartner auttreten können (Krotz); 1n dem Bemu © „mıit der ethischen5
Reflexion das Moralverständnıis der Leute anzuschliefßen“ un ethischen Universalis-
INUS auf dıe respektvolle Zuwendung anderen moralischen Kulturen bauen (Rott-
länder); 1ın dem Versuch, das Modell des homo OEeCcONOMICUS weiterzuentwickeln, dafß
dıe Okonomie das eıd der ökonomisc Versagenden wahrnehmen kann (Priddat), der
schließlich in der Insıstenz, das gelebte Ethos unmittelbar Wort kommen lassen
IC Um bedauerlicher und unverständlicher 1St CS, da{fß die Veranstalter wen12
Wert darauf legen scheinen, dıie Symposıen selbst als kleine Foren eınes Dialogs ZW1-
schen den Kulturen und Kontinenten der „Eınen Welt“ NEZEN: Abgesehen VO E1 -

sten Symposium wurden die VO Anspruch her globalen Fragestellungen 1n den Vorträa-
SCn 1Ur aus dem Blickwinkel der „Ersten Welt“ behandelt. Nur 1n einıgen wenıgen
Wortmeldungen 1n den Diskussionen wurde eLtwa das Menschenbild des homo OCCOMNO-

MICUS aut seine Anwendbarkeıit 1n Kontexten nicht-westlicher Kulturen hinterfragt
der kamen dl€ Massenarbeitslosigkeıit und spezifische Formen des Elends un der Un-
terdrückung VO Arbeıtern 1n Entwicklungsländern FA Sprache. Es ware hoffen, da{fß
künftige Symposıen in diesem Punkt weniıger einselt1g se1n werden. Dieser kritische
FEinwand soll ber nıcht veErgelSSsCH lassen, da{fß die Symposıen bıs Jetzt aut hohem Nıveau
zentrale Fragen aut dem Weg einer solidarıschen Weltkultur reflektiert haben

(35ÖSELE 5i}

NOTHELLE- WILDFEUER, URSULA, Sozıale Gerechtigkeit UN Zivilgesellschaft (Abhand-
lungen ZUr Sozialethik, 42) Paderborn: Schöningh 1999 389
Dıie vorliegende Habilitationsschrift 1st der Analyse Zzweıler Begriffe gewidmet, die gC-

genwärtig zweıtellos 1m entrum der sozialethischen Diskussion stehen. Dıie inflatiıo-
nare und teilweise rein strategische Verwendung der Ausdrücke ‚sozı1ale Gerechtigkeıt‘
un: ‚Zıvıl- bzw. Bürgergesellschaft‘ ın der politischen Alltagsrhetorik äfßt der uto-
rın nıcht NUur dringend geboten erscheinen, den gENAUCH 1nn ehalt beider Begriffe näher

bestimmen, sondern uch iıhr Verhältnis zueinander lären. Ihre zentrale These
lautet, „dafß die Idee der sozıalen Gerechtigkeit das normatıve Ziel und der Inhalt der
Theorie der Zivilgesellschaft seın soll“, Iso „ ZUF Realisierung eınes Mehr SOZ1A-
ler Gerechtigkeıit notwendıg und konstitutiv einer sozialethisch-normatiıven Theorie der
Zivilgesellschaft edarft, die sıch ıhrerseıts auf der Basıs eines entsprechenden Begriffs
VO sozıaler Gerechtigkeit und 1n dem Bemühen deren Realisıerung entwickelt und
rekonstituilert“ (338, 18) Da sich des „wechselseıtigen Bedingungsverhältnisses“
VO  - soz1ialer Gerechtigkeit und Zivilgesellschaft (26) der Gerechtigkeitsbegriff als lo-
gisch primär erweıst, 1st 1Ur konsequent, wenn 1m ersten 'eıl der Studıie zunächst die
Herkunfrt und definitorische Problematik des Begriffs der soz1ialen Gerechtigkeıit näher
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untersucht wırd Z weıl Aspekte stehen dabei 1m Vordergrund. Erstens geht (\den Nachweıs der ‚wesentlichen Bedeutung des katholisch-sozialen Denkens“ für die
Entwicklung des Begriffs der soz1ıalen Gerechtigkeit (34) die jer eher kursorisc bıs 1n
dıe Hältte des 19. Jahrhunderts zurückverfolgt wırd /Zweıtens soll verdeutlicht
werden, da{fß sıch be] der anfänglıch noch innerhalb der klassıschen Trıas VO  - lustıtıa
legalıs, iustitıa distriıbutiva und iustit1ia commutatıva verorteten, se1it der Enzyklıka‚Quadragesimo anno‘ jedoch umtassender Gemeinwohlgerechtigkeit verstandenen
soz1ıalen Gerechtigkeit „nıcht L1UTr einen Namen für eine Ite Idee, sondern
wiırklich Neues und qualitativ anderes andelt, als das, W as die reı klassıschen
Gerechtigkeitstormen ımplızıeren‘ (41) ährend Kritiker die mangelnde Präzısıon des
Begriffs beklagen und daher 1n seıner lehramtlichen Rezeption eiınen „folgenreichen Irr-
.  weg erblicken, sıehtA 1n der Kategorıe der soz1ıalen Gerechtigkeit „eıne der wich-
tıgsten Zielvorgaben“ für dıe Verwirklichung eıner humanen Wırtschatt- und Gesell-
schaftsordnung (43) deren Bedeutung für die Jüngere Tradıtion der katholischen
Sozıiallehre kaum überschätzen se1. Voraussetzung dafür, da der Terminus ‚soz1ale
Gerechtigkeit‘ die ıhm zugedachte Orıentierungsfunktion uch tatsächlıch ertüllen
könne, se1 jedoch die strikte Vermeidung jedweder Verkürzung seines komplexen 1nn-
gehalts, die nıcht 1Ur 1mM alltäglichen Sprachgebrauch, sondern uch 1m sozıalethischen
Diskurs allenthalben anzutretten sel. So lıege eiıne „etatıstische Verengung“ überall dort
VOT, die Verwirklichung soz1ialer Gerechtigkeit prımär der ausschliefßlich als
Staatsaufgabe begriffen werde. Von einer „ökonomistischen Verengung“ könne ann
gesprochen werden, WECI11 w1e 1ın der Theorie VO Rawls soz1ıale Gerechtigkeittendentiell aut die Herstellung gleicher ökonomischer Verhältnisse reduziert werde und
damıt wesentliche Dımensionen der Menschenrechte ausblende. Eıne „technizistische
Verengung” se1 schließlich ımmer ann diagnostizieren, sozıale Gerechtigkeit
Aaus reiın instiıtutionstheoretischen Perspektive betrachtet werde. DemgegenüberverstehtS sozıaler Gerechtigkeit „nıchts anderes als die sıttlıche Berücksich-
tıgung solcher prinzıpiell gleichen Freiheit bzw. das fortgesetzte sıttlıch-praktische Be-
mühen die Schaffung der Möglichkeitsbedingungen, denen sıch Freiheıt 1m
z1alen Raum als Partızı atıon allen sS1e betreffenden Vorgängen verwirkliıchen kann,wobe!ı diese Verwirklic ung durch eın Ethos werden mu{fß, das solchen Ver-
wirklıchungen VO Freiheit 1ın Strukturen und Institutionen Form und Stabilität VeCI-
leiht“ (85) Im zweıten Hauptteıl der Studie werden dıe unterschiedlichen Konzept1i0-
HNenNn der Zivilgesellschaft VO Dahrendorf, Taylor und Walzer eıner kritischen
Analyse unterzogen. Laut Dahrendorf, tür den dıe Bürgergesellschaft neben dem demo-
kratischen Verfassungsstaat un:! der Marktwirtschaft dle dritte Säule der Freiheit dar-
stellt, geht 6S iın der Diskussion die cıvıl soclety VOr allem eın das moralıische
Gefüge unserer Gesellschaft rührendes „Anrechtsproblem“ näherhin die S1-
cherung jener bürgerlichen, politischen und soz1ıalen Grundrechte, hne die der Bürger-
STAatus eines jeden einzelnen nıcht garantıert werden kann Obwohl Dahrendorfs Ver-
such, den Liberalismus 5  O: den kapıtalistisch-utilitaristischen Konnotationen“
befreien durchaus pOSIt1V bewerten sel, vermag seın Ansatz N.- zufolgeletztlich doch nıcht überzeugen, da mıiıt der starken Betonung indıvidueller An-
sprüche, der weıtgehenden Ausblendung kollektiver Zwecksetzungen Lll’).d der Erman-
gelung eınes eigenständıgen, pOSI1tIV konnotierten Gesellschaftsbegriffs unübersehbar 1n
der Grundform lıberalen Denkens befangen bleibe. In mancher Hınsıcht komplementärDahrendorfs Konzept steht der kommuniuitaristische Ansatz VO Taylor. Anthro-
pologische, ethische SOWI1e historische Gründe legen nahe, die tür den 1mM Grunde
atomistischen Liberalismus charakteristische logische Vorordnung des Individuums VOT
die Gesellschaft geradewegs umzukehren. Da die Gesellschaft „die Bedingung der Mög-ıchkeit überhaupt (se1n), 1m Vollsinn des Wortes Mensch werden, d.h menschliche
Fähigkeiten auszubilden und damıt Bürgerrecht zugeschrieben bzw. zuerkannt be-
kommen“, musse der Stellenwert der Gesellschaft für die sozi1alphilosophische Theorie-
bildung eın schlechthin „konstitutiver“ seın 229 Trotz aller Berechtigung seiner Kritik

Liberalismus gehe Taylor mıt dieser Behauptung entschieden weıt. Dıi1e VO  - ıhm
vertreiene „Posıtion der Zuschreibung der Personalıtät und analog dazu der Bürger-rechte“, die der 1in der abendländisch-philosophischen, christlich gepragten Tradition
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üblichen Verhältnisbestimmung VO Person, Menschenwürde un Menschenrechten
völlıg widerspreche, onne keıine akzeptable Grundlage für eıne sozıalethisch verant-
'Ortetie Konzeption der Zivilgesellschaft darstellen“ und sSEe1 daher Urc die „Posıtion
der Anerkennung der Menschenrechte für jeden Menschen qUua Mensch“
(234 Di1e gröfßte Plausıibilität attestiertN Walzers Verständnis der civil socı1ety
als „Handlungsraum VO Handlungsräumen” Z war bleibe uch be1 Walzer die ad-

t1ve Tragweıte se1nes Konzeptes letztlich ungeklärt, ennoch gelinge ıhm auf der Basıs
seınes „sozıal gebundenen Verständnisses VO Freiheit“ ıne überzeugende Synthese
zwıschen dem kommunitaristischen Politikverständnis, demzufolge eıne Gesellschaft
1U über eiıne gemeınsame Vorstellung VOu Leben integriert werden kann, und
zentralen „liberal-demokratischen Werten, W1€ denen des gesellschaftlichen Pluralis-
INUS, des wohlverstandenen Individualismus und der Bedeutung iındıvidueller Rechte“

Nur die empfindliche Balance zwıschen der Anerkennung eınes freiheitlichen
Pluralismus un der Verteidigung eines Grundbestandes gemeınsamer Werte autrecht-
erhalten un! eine kurzschlüssige Auflösung des Spannungsverhältnisses zwischen (3E=
sellschatt und Indivyviduum einerseıts SOWI1e zwischen Staat und Gesellschatt andererseıts
vermiıeden werde, 1sStD zufolge überhaupt damıt rechnen, eiınem überzeugenden
zivilgesellschaftlichen Ansatz niıherzukommen.

Der drıtte, dem Problem der Realisierung soz1ıaler Gerechtigkeit gewidmete Haupt-
teıl der Untersuchung, versucht die Frage beantworten, „inwıefern das Modell der
Zivilgesellschaft azu beitragen kann, den aufgezeigten Verengungen 1mM Verständnis
und 1mM Bemühen un die Realisation VO sozıaler Gerechtigkeit entgegenzuwirken“

Dreı Überlegungen sınd 1er entscheidend. In einem ersten Argumentatıions-
schritt zeıgt N.- da: die Verwirklichung soz1ıaler Gerechtigkeıit des „Recht(s) JE
des einzelnen auf Teilnahme und Teilhabe, auf Realisıerung seıiner Freiheit den Be-
dın der diese begrenzenden Gesellschatt“ eine Entwicklung „VOIN
Wo Ifahrtsstaat ZUrTr Wohlfahrtsgesellschaft“ (249 gebunden ISt. Dabe! seıen keines-
WCBS 1Ur die wachsenden Finanzierungsprobleme unNnNseTrTCS vegenwärtigen Wohltahrts-
STaates, die eıne „optimale Förderung un Nutzung des Human- un Sachkapitals der
Gesellschatt“ dringend geboten erscheinen lassen. Vielmehr gebiete CS gerade uch der
Respekt VCH. der Würde des Menschen, „den völlig ausgeuferten Wohltahrtsstaat und
seiıne entmündıgende und letztlich freiheitsberaubende Wırkung“ einzudämmen.
Nıcht 1Ur „quantıitatıver Umbau des Sozılalstaates, sondern qualitative Reflexion der:
zialleistungen Orlentiert Prinzıp der Menschenwürde“ (e die uch u.U. vorhan-
ene Lücken staatlicher Fürsorge schliefßt, lautet fürN das Gebot der Stunde. In e1-
1i zweıten Argumentationsschrıitt wird die Bedeutung der Zivilgesellschaft für eıne
„Aktivierung der Burger hın Z einer Wahrnehmung iıhrer Rechte ZUr Partızıpation,
ber uch hın einer Erfüllung ihrer Pflichten der Kontribution“ und damıt FA Inıtı-
lerung einer Entwicklung 99  O der Zuschauer- ZUT: Mitmachgesellschaft“ heraus-
gearbeıtet. Allein die gezielte Förderung leiner Gemeinschaftten innerhalb der Gesell-
schaft SOWI1e d1e stärkere Betonung der Eigenverantwortlichkeıit gesellschaftlich
organısıerter Solidarıität und wirtschafttlicher Selbständigkeıt sel geeignet, eiıne ökono-
mistische Verengung sozıaler Gerechtigkeit überwinden. In einem abschließenden
dritten Argumentationsschritt wırd ZUur Vermeidung einer technizistischen Verengung
eine Entwicklung 9  Ö: der Soziotechnik ZART: Sozialethik“ angemahnt Dıie 1m Be-
oriff der soz1alen Gerechtigkeit impliızıerte Spannung zwischen der personalen und der
institutionellen Dımensıon, d.h zwiıischen ihrem Verständnis als Tugend und als Ord-
nungsprinzıp verbietet ıne alleinıge Konzentratıiıon aut die Verbesserung institutionel-
ler SOWIl1e rechtlicher Regelungen. Der Erfolg eınes zıvilgesellschaftlichen Ansatzes
hängt daher tfürP entscheidend davon ab, ob und inwietern gelingt, das Moral-
bewufttsein der Bürger stärken und politische Tugenden Ww1e€e Bürgerstolz, Toleranz,
Teilnahme, zıivilisiertes Verhalten und Zivilcourage rehabilitieren Erst 1ın eiınem
derartigen Ethos der Bürger gelange „richtig verstandene Freiheit als moralisch-ethische
Groöfße“ iıhr eigentliches 1el

Überblickt Ianl die überaus materialreiche Untersuchung als I1  > dann liegt ıhre
wesentliche Stärke wohl VOTLr allem 1n dem konsequenten Bemühen, strukturelle Veren-
SUNgenN 1mM Verständnıis VO sozıaler Gerechtigkeit un! Zivilgesellschaft autzudecken
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un! eiıner eingehenden Krıitik unterziehen. Dabe! elingt der utorın durchaus,
eıne differenzierte Sıcht menschlicher Freiheit CFTA T1: eıten und die groben Kontureng1
eines zıyılgesellschaftlichen Modells entwickeln, dessen generelle StofSrichtung 1n der
Stärkung der indıyıduellen Eigenverantwortung besteht. Demgegenüber liegt eine deut-
lıche Grenze der Arbeit ın der aufßerordentlichen Vagheit der vorgetragenen posıtıvenBestimmung des Gerechtigkeitsbegriffs. Zum einen bleibt hıer die Beziehung der SO71A-
len Gerechtigkeit den Yrel In unterschiedlicher Akzentulerung ımmer wıeder ZUFT
Enttaltung ihres Sınngehaltes herangezogenen soz1ıalethischen Prinzıpien der Personalı-
tat, Solidarität und Subsidiarıität 1m Grunde ungeklärt. 7Zum anderen vermag der sıch
durchaus berechtigte 1NnweIls auf die nıcht 1Ur partızıpatıve, sondern uch kontributive
Dımension sozıaler Gerechtigkeit och keine hinreichende Antwort darauf geben,nach welchem normatıven Ma{fstab Güter, Chancen und Lasten iınnerhalb einer konkre-
ten Gesellschaft begründeterweise verteılen sınd uch WE 6S stımmt, da: die ede
VO der soz1ı1alen Gerechtigkeit nıcht eintach mıiıt dem klassıschen Begriff der 1ustıit1a dis-
triıbutiva identifiziert werden darf, gehört die Lösung des Verteilungsproblems sozıal
levanter Csuter zweıtellos 1Ns Zentrum jeder substantiellen Gerechtigkeitstheorie. Da:
der 1ın dieser Hınsıcht besonders profilierte Ansatz VO Rawls hıer pauschal das
Verdikt eıner ökonomischen Verengung sozıaler Gerechtigkeit gestellt wird, veErmagschwerlich überzeugen. SO welst die nıcht 1U 1n iıhrer Grundtendenz, sondern uch
1n vielen Einzelüberlegungen (Z ZU Ehrenamt der ACELT: Rolle der Parteıen innerhalb
der Demokratie) überaus stimulierende Studie bedeutsame Leerstellen auf, die schlie-
en künftiger sozıalethischer Reflexion aufgetragen bleibt F.-J. BORMANN
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